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Unser Fachmann

Kurt Seifert leitet bei Pro Senectute Schweiz

den Bereich «Forschung und Grundlagenarbeit»

Selbstbestimmung ermöglichen
)ie

Grundzüge unseres Zivilgesetz-
buches, das die rechtlichen Grund-

lagen des Zusammenlebens in der
Gesellschaft regelt, stammen aus dem frü-
hen 20. Jahrhundert. Dort, wo sich dieses

Gesetzbuch mit der Vormundschaft be-

fasst, atmet es den Geist einer Zeit, die

uns fremd geworden ist. Bevormundung
diente damals nicht nur der Unterstüt-

zung von Menschen, deren Leben aus den

Fugen geraten war. Sie stellte zugleich ein
Instrument dar, das der Disziplinierung je-

ner diente, die sich den herrschenden Vor-

Stellungen von «Normalität» widersetzten.
Im Laufe der vergangenen Jahrzehnte

entwickelte sich die vormundschaftliche
Praxis allmählich, wenn auch nicht im-

mer konsequent, in Richtung auf mehr

Mitwirkung der Betroffenen und auf eine

stärkere Transparenz der Verfahren. Vor
bald 20 Jahren war der Zeitpunkt endlich
da, das Vormundschaftsrecht umfassend

zu reformieren. Eine vom Eidgenössi-
sehen Justiz- und Polizeidepartement ein-

gesetzte Kommission von Expertinnen
und Experten, an der auch Pro Senectute

beteiligt war, schuf in mehrjähriger Arbeit
eine umfassende Grundlage für die Bot-

schaft des Bundesrates an das Parlament.
Nach langen Diskussionen verabschie-

deten National- und Ständerat im Dezem-
ber 2008 die Revision mit grosser Mehr-
heit. Damit die Kantone genügend Zeit

zur Vorbereitung hatten, trat das Gesetz

nicht gleich in Kraft - doch am 1. Januar
2013 ist es so weit. Mit den neuen recht-

liehen Bestimmungen wird die frühere
Vormundschaft abgeschafft und durch
Formen der Beistandschaft abgelöst:
-» Eine Begleitbeistandschaft wird einge-
richtet, wenn die hilfsbedürftige Person

für bestimmte Angelegenheiten eine be-

gleitende Unterstützung benötigt.
-* Ist die Handlungsfähigkeit dieser Per-

son eingeschränkt, so setzt die zustän-

dige Behörde eine Vertretungsbeistand-
schaft ein.

Das neue Erwachsenenschutz-

recht tritt in Kraft. Was ändert

sich - und für wen? Ein paar
Elinweise sollen die Bedeutung

dieses Themas erläutern.

Das neue Erwachsenenschutzrecht ermöglicht
einen autonomen Umgang mit dem Leben.

Eine Mitwirkungsbeistandschaft wird
angeordnet, wenn die hilfsbedürftige
Person eines besonderen Schutzes durch
die Beiständin oder den Beistand bedarf.

Alle drei Formen können kombiniert
werden. Eine umfassende Beistandschaft
wird dann erforderlich, wenn die betref-
fende Person dauernd urteilsunfähig ist.

Neben der Beistandschaft kennt das

neue Erwachsenenschutzrecht noch zwei
Instrumente, die bislang nicht verbindlich
festgelegt waren:

- Dies betrifft zum einen den Vorsorge-
auftrag, mit dem Vorbereitungen für den
Fall der Handlungsunfähigkeit getroffen
werden können.
-> Zum anderen geht es um die Patien-

tenverfügung, mit der eine urteilsfähige
Person festlegen kann, welchen medizi-
nischen Massnahmen sie im Fall eines
Verlustes der Urteilsfähigkeit zustimmen
möchte - und welchen nicht.

Damit die neuen rechtlichen Möglich-
keiten genutzt werden können, hat Pro

Senectute den Docupass entwickelt. Das

Dokument soll die individuelle Vorsorge,

gemäss den eigenen Lebensbedingungen
und Wünschen, erleichtern. Es entspricht
damit dem Grundgedanken der Revision:
das Selbstbestimmungsrecht zu fördern.
Ein weiteres zentrales Anliegen besteht

darin, den Rechtsschutz zu verbessern.

An die Stelle der gemeindlichen Exeku-

tiven, die nach altem Recht in vielen Kan-

tonen zugleich als Vormundschaftsbehör-
de fungierten, treten jetzt Fachbehörden.

Wer sich mit seinem oder ihrem eige-

nen Älterwerden auseinandersetzt, wird
auf die Frage nach der Vorsorge stossen.

«Selbstbestimmung» soll aber nicht be-

deuten, auf sich alleine gestellt zu sein.

Wer guten Rat beim Erstellen eines Vor-

sorgeauftrages oder einer Patientenverfü-

gung sucht, kann diesen in den Beratungs-
stellen von Pro Senectute finden. Deren

Telefonnummern sind ganz vorne in die-

ser Zeitlupe abgedruckt. Kurt Seifert
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